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Vortrag an den Ministerrat 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesstraßen-Mautgesetz 
2002 geändert wird 

Das Regierungsprogramm sieht im Rahmen seiner klimapolitischen Ziele eine 
Weiterentwicklung der notwendigen Verkehrslenkung durch tarifliche Regelungen 
(Ökologisierung der fahrleistungsabhängigen Maut) vor. 

In diesem Sinne sollen emissionsfreie Fahrzeuge (Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb 
oder mit reinem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb) über 3,5 Tonnen höchstzulässiges 
Gesamtgewicht bei der fahrleistungsabhängigen Anlastung der Infrastrukturkosten für die 
Benützung von Bundesstraßen gefördert werden. Das Ausmaß der höchstmöglichen 
Tarifspreizung bei der Anlastung der Infrastrukturkosten wird zu Gunsten emissionsfreier 
Fahrzeuge so erhöht, dass der Tarif für diese Fahrzeuge nicht mehr nur bis zu 50 %, 
sondern nunmehr bis zu 75 % unter dem höchsten Tarif für Fahrzeuge mit EURO-
Emissionsklassen liegen darf. 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 geändert wird, samt Erläuterungen, 
Textgegenüberstellung und Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur 
verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

23. Februar 2021 

Leonore Gewessler, BA 
Bundesministerin 
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